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Aussagen der KRINKO

Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung 
von Patienten mit übertragbaren Krankheiten (2015):
� „Auch asymptomatische Personen können mit von Mensch zu Mensch 

übertragbaren Infektionserregern besiedelt oder infiziert sein. Daher 
müssen im Behandlungsalltag stets im Umgang mit allen Patienten 
bestimmte grundlegende Präventionsmaßnahmen eingehalten 
werden, die sowohl dem Schutz anderer Patienten als auch dem 
Schutz des Personals vor einer Übertragung dienen.“ (Basishygiene)

� „Bei der Festlegung von über die Basishygiene hinausgehenden 
Schutzmasnahmen für Personal einschließlich Transportpersonal, 
Mitpatienten und Besuchern, ist vorab eine Einschätzung des 
Übertragungsrisikos von Infektionserregern sinnvoll.“

Infektionsintervention wird als Erweiterung der Basishygiene verstanden.
Konkrete Maßnahmen bedürfen einer Risikoanalyse.
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Das Prinzip von MRE / BasisPlus

Infektions-
Risiken

Je nach Art der Einrichtung,
des Klientels und der dort
stattfindenden Tätigkeiten
ergeben sich Infektionsrisiken...

BASIS

…die durch Maßnahmen der
Basishygiene minimiert werden
sollen, wobei Restrisiken
verbleiben…

…die im Bedarfsfall durch
Interventionsmaßnahmen
gezielt beantwortet werden.

BASIS



www.nlga.niedersachsen.de 4

Die Vorgehensweise von MRE / BasisPlus
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Das Konzept von MRE / BasisPlus

� In einem Zentraldokument (ZD) wird das Konzept und die 
Vorgehensweise von MRE / BasisPlus beschrieben.

� Das ZD ist für alle Einrichtungen gleich.
� Alle Details (z.B. Grundlagenteil, Checklisten, Detaildateien etc.) sind 

als Module in gesonderten Dokumenten enthalten und vom ZD über 
Links abrufbar.

� Das ZD und alle anderen MRE / BasisPlus-Dokumente sind 
bildschirmoptimiert und können als pdf-Dokument auf Tablets 
(Windows), Notebooks oder PCs verwendet werden.

Download unter: www.mre-netzwerke.niedersachsen.de
Dort: MRE-Dokumente / Stationäre Einrichtungen
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Ermittlung der Basishygiene

� Basishygiene = Maßnahmen, die dafür sorgen, dass voraussehbare, 
erfahrungsgemäß stattfindende Übertragungen von Biostoffen 
unterbunden werden. 

� Die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen sind von 3 Aspekten 
abhängig:
� Art der Einrichtung (Sozialeinrichtung, Alten- und Pflegeheim, 

medizinische Pflegeeinrichtung, Tagespflegeeinrichtung, ambulante WG)
� Art des Klientels (Bewohner, Gäste, Patienten etc.) und deren Fähigkeit 

zur Mitarbeit
� Art der durchzuführenden Tätigkeiten (Betreuung, Krankenpflege, 

Hauswirtschaft etc.). 
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Die Vorgehensweise von MRE / BasisPlus
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Instrumente zur Ermittlung der Basishygiene*

* Stand 12.2016

Kürzel Geeignet für

Basis A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Basis B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erhebliche Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Basis B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.



www.nlga.niedersachsen.de 9

Kürzel Geeignet für

Basis A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Basis B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erhebliche Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Basis B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.

Checklisten zur Ermittlung der Basishygiene

* Stand 12.2016
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Kürzel Geeignet für

Basis A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Basis B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erhebliche Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Basis B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.

Detaildateien zur Ermittlung der Basishygiene

* Stand 12.2016



www.nlga.niedersachsen.de 11

Kürzel Geeignet für

Basis A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Basis B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erhebliche Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Basis B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Basis B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.

Themen zur Ermittlung der Basishygiene

* Stand 12.2016

Hygieneorganisation
Hygienebeauftragte / Hygieneplan / R&D-Plan / BioStoffV

Händehygiene
Schmuckverzicht / HDM-Verfügbarkeit / Händedesinfektion

Persönliche Schutzausrüstung
Arbeitskleidung / PSA-Verfügbarkeit / Aufbereitung

Hygiene bzgl. med.-pfleg. Maßnahmen
Umgang mit Devices / Durchführung invasiver Maßnahmen

Umgebungshygiene
Unterhaltsreinigung / Flächendesinfektion / Hauswirtschaft

Hygiene der Versorgung, Entsorgung & Aufbereitung
Abfälle / Wäsche / Arzneimittel / Medizinprodukte / Küche
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Grundsätze zur weiteren Vorgehensweise

� Intervention nur bei Disposition
� Intervention kann Basishygiene nicht ersetzen
� Interventionen sind stets fachlich zu begründen
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Abklärung des weiteren Handlungsbedarfs
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MRE relevante Dispositionen

� Personen mit nichtintakter Haut oder Schleimhaut
� Ulcus cruris, Psoriasis, Neurodermitis etc.

� Personen mit einem Device
� Harnkatheter, Drainagen, PEG, Trachealkanüle etc.

� Personen mit einer besonderen Immunschwäche
� Onkologische Patienten, Dialysepatienten, multimorbide 

Patienten etc.
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Vor Ort praktizierte Tätigkeiten

� Sozialkontakte
� Tätigkeit im Rahmen von Unterricht, Service, Sozialbetreuung
� Normalerweise keine Biostoffkontakte
� Keine Eigen- oder Fremdgefährdung

� Grundpflegerische Tätigkeiten
� Tätigkeiten im Rahmen der Kinder-, Kranken- oder Altenpflege
� Biostoffkontakte gehören zum Berufsalltag
� Eigen- und Fremdgefährdung möglich

� Medizinisch-pflegerische Tätigkeiten
� Tätigkeiten im Rahmen der Behandlungspflege 
� Biostoffkontakte gehören zum Berufsalltag
� Eigen- und Fremdgefährdung vorhanden

Geringer Interventionsbedarf bei dispositionsfreien Klienten und Sozialkontakten.
Hoher Interventionsbedarf bei disponierten Klienten und med.-pfleg. Tätigkeiten.



www.nlga.niedersachsen.de 16

Ermittlung der Interventionshygiene

Vorgehensweise analog zur Basishygiene
aber z. T. andere Bezugspunkte.
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Checklisten zur Ermittlung der Interventionshygiene

* Stand 12.2016

Kürzel Geeignet für

Plus A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen, deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Plus B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden. 

Plus B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erheblich Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Plus B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Plus B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.
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Detaildateien zur Ermittlung der Interventionshygie ne

* Stand 12.2016

Kürzel Geeignet für

Plus A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen, deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Plus B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden. 

Plus B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erheblich Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Plus B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Plus B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.
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Detaildateien zur Ermittlung der Interventionshygie ne

* Stand 12.2016

Kürzel Geeignet für

Plus A1 Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen, deren Klienten i. d. R. keine 
Dispositionen aufweisen und keiner krankenpflegerischen Betreuung 
bedürfen.

Plus B1 Alten- und Pflegeheime oder andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden. 

Plus B2 Pflegeheime mit einem medizinischen Schwerpunkt, d. h. Einrichtungen, 
deren Klienten dort wohnen, erheblich Dispositionen aufweisen und 
medizinisch-pflegerisch betreut werden.

Plus B3 Tagespflegeeinrichtungen und andere Gesundheitseinrichtungen, deren 
Klienten dort nicht wohnen, teilweise Dispositionen aufweisen und teilweise 
krankenpflegerisch betreut werden.

Plus B4 Wohngemeinschaften, deren Mitglieder erheblich disponiert sind und einer 
fortwährenden medizinischpflegerischen Betreuung bedürfen, welche durch 
einen hierfür engagierten Pflegedienst erfolgt.

Hygieneorganisation, Informationsmanagement
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte / Übergabeinfos

Separation und Unterbringung
Gemeinschaftsleben / Personengebundene Utensilien 

Personalhygiene, Medizin & Pflege
Modifizierung Personalhyg./ Klienten- Einbezug / Sanierung

Umgebungshygiene, Ver- und Entsorgung
Modifizierung der Flächendesinfektion & Entsorgung 
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Verbleibende Risiken nach Abarbeitung beider 
Checklisten

� Verbleibende Risiken durch
� Priorisierung anderer Aspekte
� Unzureichende Ressourcen
� Unzureichende Kompetenz
� Unzureichende Compliance
� Begrenzte Interventionsmöglichkeiten

� Begrenzte Intervertionsmöglichkeiten durch
� Biostofffreisetzung durch MRE-positive Klienten mit 

eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten
� Sicherung des ungehinderten Gemeinschaftslebens
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Erreichen einer angemessenen Hygiene
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Resultat nach Erreichen des Ziels

� Nach Ausschöpfung aller indizierten Maßnahmen der Basis- und 
Interventionshygiene gehören die verbleibenden Übertragungs-
möglichkeiten zu den „Risiken des täglichen Lebens“ innerhalb der 
betreffenden Einrichtungen bzw. Wohngemeinschaften.

� Ausnahmesituationen
� Infektionsausbrüche oder vermehrte Kolonisationen in einem zeitlichen und 

ursächlichen Zusammenhang
� Klienten mit MRE wie

• 4MRGN, 
• 3MRGN Klebsiella pneumoniae
• 3MRGN Acinetobacter baumannii

bei gleichzeitiger Gegenwart von Klienten mit MRE-relevanten Dispositionen
� Klienten mit PVL-bildenden Staphylokokken (unabhängig von CA-MRSA)

� In diesen Ausnahmesituationen wird die Hinzuziehung des örtlichen 
Gesundheitsamtes angeraten.
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Fazit

� Das Konzept MRE / BasisPlus bietet EDV-Arbeitshilfen zur 
detaillierten Risikoanalyse und Hygieneoptimierung im 
Zusammenhang mit MRE-positiven Klienten von Gesundheits- und 
Gemeinschaftseinrichtungen.

� Zielgruppen sind Entscheidungsträger bzw. Hygiene- und 
Qualitätsbeauftragte der betreffenden Einrichtungen und 
MitarbeiterInnen des ÖGD.

� Die Analysen richten sich nach
� Art der Einrichtung
� Art des Klientels
� Art der durchzuführenden Tätigkeiten 

� Die Analysen erfolgen mit Hilfe von Checklisten, die je nach Art der 
Einrichtung unterschiedliche Prüfpunkte enthalten.

� Eine Erläuterung der Prüfpunkte erfolgt über Detaildateien, die je 
nach Bedarf zugeschaltet werden können.

� MRE / BasisPlus ist ein offenes, modulares und kostenfreies 
Konzept, welches fortlaufend optimiert und erweitert werden soll.
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Weiterführende Hilfen und Informationen

www.pflegehygiene.nlga.niedersachsen.de
dort <Ambulante Wohngemeinschaften>

www.mre-netzwerke.niedersachsen.de
dort <MRE-Dokumente> / <Stationäre Einrichtungen>
• Informationsschriften
• Arbeitshilfen und Stellungnahmen (u. a. MRE / BasisPlus)
• Schulungsmaterial

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


